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Parlamentarische Initiative 
„Deregulierung für bessere Erdwärmenutzung " 

Der Grosse Rat wird beauftragt, das Gesetz über die Nutzung des Untergrundes UNG 
(723.1) dahingehend anzupassen, 

- dass § 4 Abs 1 Ziffer 4 neu lautet: (Bewilligungspflichtig nach diesem Gesetz sind:) 

4. die Erstellung von Bauten und Anlagen zur Nutzung der Geothermie ab einer 
Tiefe von 600 m 

- dass § 5 Abs 1 Ziffer 3 neu lautet: (Einer Konzession bedürfen:) 

3. das Erstellen von Bauten und Anlagen für die Nutzungen nach § 2 Absatz 2, bei 
Nutzung der Geothermie sofern die Tiefe 600 m oder mehr beträgt. 

Begründung 

Für die (Wärme)nutzung des Untergrundes ist heute bis zu einer Tiefe von 500 m ledig-
lich eine Bohrbewilligung gemäss Wasserschutzgesetz GSchG und eine Baubewilligung 
erforderlich. Für die tiefe Geothermie hingegen ist eine Bewilligung gemäss dem Gesetz 
über die Nutzung des Untergrundes UNG notwendig. Aber auch für Anlagen mit einer 
thermischen Entzugsleistung ab 100 kW wird die Bewilligung gemäss UNG verlangt. 
Wird nun ein Erdwärme-Sondenfeld erstellt, ist die Entzugsleistung der Anlage in der 
Regel deutlich Ober 100 kW — auch wenn die Bohrtiefe von 500 m bei weitem nicht er-
reicht wird. Erdwärme-Sondenfelder, heute eine gängige und effiziente Technologie zur 
Heizung und Kühlung grösserer Gebäude, unterstehen somit der Bewilligungspraxis 
des UNG. Dies ist mit erheblichen Nachteilen verbunden: 
- Das Verfahren wird unnötig komplizierter und dauert länger, da eine öffentliche Aufla-
ge notwendig ist. 
- Der Bauherr muss einen Versicherungsnachweis erbringen (§ 18 UNG), der für die vo-
raussichtliche Betriebsdauer von 25 — 50 Jahren Gültigkeit haben sollte (!) Erst wenige 
Versicherungen schliessen Policen mit Laufzeiten von mehr als 3 Jahren ab. 

Die Konzessionserteilung gemäss UNG, bei der ein Versicherungsnachweis verlangt 
wird, ist bei Geothermieprojekten zur Nutzung des tiefen Untergrundes absolut berech-
tigt. Bei der erprobten untiefen Geothermie jedoch bedeutet dieses Verfahren eine un-
nötige Erschwernis. Nicht selten entscheiden sich deshalb Bauherren zu Ungunsten ei-
ner sinnvollen Erdwärmenutzung. Dabei würde eine Bohrbewilligung gemäss GSchG 
genügen. Gesetzesbestimmungen, die die Nutzung der Geothermie behindern (und auf 
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die man verzichten kann), widersprechen dem kantonalen Richtplan, der mit dem Pla-
nungsgrundsatz 4.2 R eine verstärkte Nutzung der untiefen Geothermie postuliert. 

Dem statistischen Jahrbuch TG 2018 ist zu entnehmen, dass noch immer 70% der 
Wohngebäude mit fossilen Energien beheizt werden. Die verlangte, geringfügige Ge-
setzesänderung leistet einen Beitrag zur Erreichung der Klimaziele und zur Minimierung 
des Geldmittelabflusses in die Erdölstaaten und nach Russland. 

Die verstärkte Nutzung der untiefen Geothermie darf nicht zu einer Beeinträchtigung 
dritter führen. In seinem Merkblatt für die Bewilligung von Erdwärme-Sondenfeldern 
(Nov. 2018) schreibt das AfU, dass die Auswirkung des Wärmeentzugs, die über die 
Grundstücksgrenze hinausgeht, vernachlässigbar sein muss. Und: «Dies ist erreicht, 
wenn nach 50 Betriebsjahren die lsothermen-Linie far die langfristige Abkühlung des 
Untergrundes um maximal 1° C noch innerhalb des Grundstücks liegt, auf dem das 
Erdsondenfeld erstellt ist.» Mit aktiver Regeneration wird dies problemlos erreicht. Eine 
Regenerationspflicht ist allerdings nicht nötig, da die Möglichkeit der Gebäudekühlung 
mittels Erdwärmesonden effizient und günstig ist und bei der heutigen Bauweise die 
sommerliche Kühlung nicht weniger wichtig ist als die Heizung. Im Zuge der Beantwor-
tung dieser Initiative wird sich der Regierungsrat zu einer möglichen Verordnungsände-
rung gemäss dem Merkblatt des AfU äussern. 

Vereinfacht wird also § 4 Abs 1 Ziffer 4, wobei insbesondere der Passus 4-oder mit einer 
maximalen Leistung von mehr als 100 kW»  wegfällt. Wir erachten es zudem als sinn-
voll, im Zuge dieser Anpassung des UNG die Grenze zur bewilligungs- und konzessi-
onspflichtigen Geothermie gemäss UNG von 500m auf 600 m zu verschieben. Erdwär-
me-Sondenfelder mit einer Sondentiefe bis 600 m gehören heute zur gängigen Praxis. 
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